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1. Gratulationen
Am 31. Juli vollendeteHerr Prof.
Dr. Dr. h. c. mult. Hans Thomae
seinen85. Geburtstag.Die Deutsche
Gesellschaftfür Gerontologie und
Geriatriewünscht ihrem ehemaligen
Präsidentenund Promotorder deut-
schen Gerontologie weiterhin alles
Gute und dankt ihrem Nestor aufs
herzlichstefür die Gerontologiein
Deutschlandund weltweit geleistete
innovative Arbeit und für seine
langjährige Präsidentschaft. Die
DGGG ist stolz darauf, ihn weiter-
hin als Förderer und aktives Mit-
glied erlebenzu dürfen.

Am 17. September vollendet
Herr Prof. Dr. med.Erich Lang sein
65. Lebensjahr. Prof. Dr. Lang war
von 1980 bis 1982 Präsident der
DeutschenGesellschaftfür Geronto-
logie. Die DeutscheGesellschaftfür
Gerontologie und Geriatriegratuliert
ihrem ehemaligenPräsidentenrecht
herzlich und wünscht ihm Gesund-
heit und weiterhin eine fruchtbare
Tätigkeit zum Wohle der deutschen
Gerontologie und Geriatrie.

2. Bericht des Pråsidenten
Der Vorstandder DGGG tagte am
9.11.1999 anlässlich des 4th Euro-
pean Congressof Gerontology in
Berlin, das Präsidium am 6.5.1999
in Erlangen,am 26.10.1999 in Kas-
sel, am 31.1.2000 in Erlangen,am
11.5.2000 wiederum in Kassel so-
wie am 20.7.2000 in Frankfurt.Au-
ßerdemkam es zu zwei Treffen be-
züglich der Gründung eines Dach-
verbandeszusammenmit demPräsi-
denten und Vizepräsidenten der
DGG und DGGG am 17.6.1999
und am 8.5.2000 in Frankfurt. Die
Sitzungenin Frankfurt wurden aus

Kostengru¨nden stets ohne Anmie-
tung einesKonferenzraumesdurch-
geführt. Außerdemnahm der Präsi-
dent an einer weiterenSitzung des
Nationalen Organisationskomitees
am 10.5.1999in Berlin teil.
• Darüber hinaus sind die aktiven

Teilnahmen des Präsidenten an
zwei Sitzungender Zentraleuro-
päischenArbeitsgemeinschaft ge-
rontologisch/geriatricher Fachge-
sellschaften(jeweils im Rahmen
des Österreichischen Geriatrie-
Kongressesin Bad Hofgastein)
sowie Grußworte oder Beiträge



des Präsidenten auf folgenden
Veranstaltungenzu berichten:

• 4. Europäischer Kongress vom
7.7.–11.7.1999in Berlin,

• 8. Jahrestagungder Deutschen
Gesellschaft für Geriatrie vom
5.10.–8.10.1999 in Hannover.
Hier erhielt der Präsident auch
die Gelegenheitauf der Mitglie-
derversammlungfür den geplan-
ten Dachverband zu sprechen,

• Jahrestagungdes Fachbereiches
IV zum Thema„Impulse zu einer
zukunftsfähigen Sicherung des
Lebens im Alter‘‘ vom 29.9.–
30.9.1999in Köln,

• Gedenkfeier für Frau Prof. Dr.
Margret Baltesin der FreienUni-
versität Berlin am 14.10.1999,

• Kongress „Aktivitä t im Alter‘‘
vom 28.10–30.10.1999 in Saar-
brücken (Teilnahmean einer Po-
diumsdiskussionmit hochrangi-
gen Vertretern aus Politik und
Verbänden),

• Symposiumaus Anlass des 15-
jährigen Bestehens der Geria-
trisch-Rehabilitativen Tagesklinik
Lübeck am 11.12.1999 in Lü-
beck,

• Österreichischen Geriatriekon-
gresszum Thema „Altern – ge-
stern, heute, morgen‘‘ in Bad
Hofgasteinvom 25.3.–29.3.2000,
hier fand aucheine Veranstaltung
statt, auf welcher unsereGesell-
schaft ihre Vorstellungen zur
Fort- und Weiterbildung in Ge-
rontologie durch Prof. Dr. Kruse
darlegenkonnte.

• Sozialmedizinisches Expertenfo-
rum des MDS (Medizinscher
Dienst) in Berlin zum Thema
„Dementeund ihre Angehörigen-
vom Versorgungssystemvernach-
lässigt?‘‘ am 11.4.2000,

• Sitzung des Beiratesder Medica
am 16.11.2000in Düsseldorf,

• Organisationzweier Veranstaltun-
gen am Deutschen Seniorentag
vom 18.6.–21.6.2000 in Nürn-
berg sowie

• Symposium über „Perspektiven
für Demenzkranke‘‘ zur Verab-
schiedungvon Prof. Dr. Kanow-
ski in Berlin am 23.6.2000.

Im Mittelpunkt der Bemühungen
des Präsidentender DGGG standen
dabei zwei Ziele: zum einen durch
Gründung eines Dachverbandesdie
Gerontologie insgesamtim deutsch-
sprachigenRaum zu stärken, sowie
in Ministerien sowie Institutionen
anzuregen,vermehrt den Sachver-
standder Mitglieder der DGGG bei
neuen Gesetzenund Verordnungen
einzuholen.Zum Erstenwurde zwi-
schenzeitlichein Satzungsentwurf in
Abstimmung mit der DGG be-
schlossen,der von den Mitgliedern
beider Gesellschaften auf den Mit-
gliederversammlungen im Herbst
verabschiedetwerden soll. Dieser
Entwurf wird der Einladung zur
Mitgliederversammlung beigelegt
und ist auchauf den folgendenSei-
ten abgedruckt.Auch die Deutsche
Gesellschaftfür Gerontopsychiatrie
und Psychotherapiewurde gebeten,
einemögliche Mitgliedschaft in die-
semDachverband, der auchfür wei-
tere Gesellschaften offen sein soll,
zu überdenken.Die Mitglieder der
DGGG werden gebeten,auf dem
Nürnberger Kongressder Gründung
diesesDachverbandes zuzustimmen
und dasPräsidium zu bevollmächti-
gen die dazu notwendigenSchritte
und Abstimmungenmit denPartner-
gesellschaftenvorzunehmen.

Bezüglich des zweiten Zieles
schrieb der Präsident der DGGG
u.a.an denStaatssekretär Dr. Jordan
im Bundesgesundheitsministerium,
sprachmit der Ministerin für Fami-
lie, Senioren,Frauen und Jugend,
Frau Dr. Bergmann,sowie mit Ver-
treternandererMinisterien und Ver-
tretern des MedizinischenDienstes
der Spitzenverba¨nde der Kranken-
kassenbezüglich einer verbesserten
Zusammenarbeit,was diese durch-
wegs begrüßten und zwischenzeit-
lich durch diverse Anfragen auch
nutzten.Um denSachverstandunse-
rer Gesellschaft dabei möglichst
breit zu nutzen,wurdendieseAnfra-
gen an die jeweiligen Fachbereiche
weitergegeben,z.T. mit der Bitte,
Stellungnahmen zu erarbeitenbzw.
im Namender DGGG zu vertreten.
Drei solcherStellungnahmen finden

sich in diesen gelben Seiten. Der
MedizinischeDienst der Spitzenver-
bände der Krankenkassen wird auf
dem Nürnberger Kongressein eige-
nesSatellitensymposium abhalten.

Die Abrechnungfür den 4th Eu-
ropean Congress of Gerontology
vom 7.–11.7.1999 in Berlin erfolgte
zwischenzeitlich mit dem erfreuli-
chen Ergebnis, dass nicht nur alle
Ausgabenfinanziert werden konn-
ten, sondern auch, dass auf einen
Teil der Fehlbedarfsfinanzierungdes
BMFSFJ verzichtetwerden konnte.
Herrn Prof. Dr. Schütz und seinem
Nationalen Organisationskomitee
darf auchan dieserStelle nochmals
rechtherzlichgedanktwerden.

Die Weiterpflegeund Überarbei-
tung der Homepageder DGGG fin-
det kontinuierlichstatt.Dieseist un-
ter http://www.dggg.uni-erlangen.de
aufzufindenund wird zum häufigen
Besuch wärmstens empfohlen. So-
wohl diese, als auch die angeku¨n-
digteMitgliederlistesowieeineneue
Informationsbroschüre und daskünf-
tige Briefpapierder DGGG wurden
neu, in einem,wie wir glauben,fri-
scherenDesign gestaltet(in Anleh-
nung an die Farbgestaltungzum
Nürnberger Kongress). Auch die
Veröffentlichung von runden Ge-
burtstagenhat,wie sowohldie Reso-
nanz von Mitgliedern als auch von
Geehrten zeigte, in diesem Sinne
die Zusammengeho¨rigkeit gestärkt.
Das Mitgliederverzeichnissowie die
Informationsbroschüre werden auf
der Mitgliederversammlung zum
Nürnberger Kongressverteilt, sowie
als Beilage zum nächstenHeft der
ZGG versandt.

Bezüglich der Mitgliederlistedarf
nochmals auf den Präsidiumsbe-
schlussvom 22.2.1999hingewiesen
werden:„Der Vorstandbeabsichtigt,
allen Mitgliedern der Gesellschaft
eine vollständige Mitgliederlistezu-
kommen zu lassen.Er geht davon
aus,dassdie Übersendung der Mit-
gliederlisteim Interessealler Gesell-
schaftsmitglieder liegt und auch
keine schutzwu¨rdigen Interessen
einzelner Mitglieder tangiert wer-
den. Widerspricht ein Mitglied der
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Gesellschaftder Aufnahme in die
Mitgliederliste, so wird zugesichert,
dass dieses Mitglied in der Liste
nicht genanntwird.

Alle Mitglieder seiendaraufver-
wiesen,dassdie Mitgliederliste nur
für den DGGG-internenGebrauch
bestimmtist. Insbesonderedie Nut-
zung für kommerzielleZwecke ge-
hört nicht zu den DGGG-internen
Zwecken.‘‘

DieserBeschlusswurdein Heft 2/
1999 der Gelben Seiten der ZGG
(S.143)veröffentlicht.Da keineEin-
wände von Mitgliedern beim Präsi-
dium eingingen,wurdenalleMitglie-
der in die Liste aufgenommen.

Im Jahre 1994 übernahm die
DeutscheGesellschaftfür Geronto-
logie und Geriatrie unter der Lei-
tung von Dr. Bruder ein vom Bun-
desministerium für Arbeit finanzier-
tesModellprojekt„Rehabilitation im
Pflegeheim‘‘. Erfreulicherweise
konntediesesProjektAnfang dieses
Jahresunter erheblichempersonel-
len Einsatz des Institutes für
Psychogerontologie der Universität
Erlangen-Nu¨rnberg durch Erstellung
und Abgabe des Berichtesan den
Auftraggeberabgeschlossen werden.
DasProjektzeigt, dassrehabilitative
Effekte auchim Pflegeheimnachge-

wiesen werden können. Neben der
allgemeinenErhöhung des Aktivi-
tätsniveausließensich vor allem im
psychosozialen Befinden und der
sozialen Integration der Bewohner
und Bewohnerinnen signifikante
Verbesserungenerreichen.

Im Mai vergangenenJahreswur-
de beschlossen, mit Hilfe der Mittel
der Margret-Baltes-Stiftung einen
Margret-Baltes-Jungwissenschaftler-
preis für verhaltens-und sozialwis-
senschaftlicheForschungeinzurich-
ten. Die Vergaberichtliniensind im
Internet auf den Seitender DGGG
zu finden und wurden in Heft 6/
1999 der ZGG veröffentlicht. Der
Preiswird erstmaligauf dem Nürn-
berger Kongressverliehen.

Mit Heft 6/1999startetedasPrä-
sidium eine Aktion zur Werbung
neuer Mitglieder. Leider muss in
diesem Zusammenhang berichtet
werden, dassdie daran geknüpften
Hoffnungen sich nicht erfüllten. Es
konntenzwar eineganzeReiheneu-
er Mitglieder begrüßt werden,deren
Zahl aber die durch Wegzug,Aus-
tritt und Tod verlorenenMitglieder
kaum überschritt. Das Präsidium
möchte dies deshalbnochmalszum
Anlassnehmen,intensivnachneuen
potenziellen Mitgliedern Ausschau

zu halten.„Nur gemeinsamsind wir
stark!‘‘. In diesem Sinne ist auch
die geplante Satzungsa¨nderung zu
verstehen,dies es in Zukunft auch
Studierendenohne Berufsabschluss
ermöglichen soll, außerordentliches
Mitglied zu werden.

Vom 18.9.–20.9.2000 findet der
fünfte Kongressder DGGG,diesmal
unter aktiver Beteiligungder DGG,
der DGPP, der ÖGGG und SGG-
SSG, in Nürnberg statt. Ich darf
heute schon die Mitglieder dieser
Gesellschaften und ihre Repräsen-
tanten recht herzlich willkommen
heißen. Auch dies ist ein gutes
Stück gelebteZusammenarbeitaller
in der Gerontologie Tätigen. Ein
Kurzprogramm befindetsich in die-
senGelbenSeiten.Eine Anmeldung
ist vorab nach wie vor unter http://
www.kongress.dggg.uni-erlangen.de
bzw. über das Kongress-Sekretariat,
5. KongressDGGG, Konrad-Zuse-
Straße3, D-91052 Erlangen mög-
lich (FAX: 09131-8524738), außer-
demdirekt auf demKongress.

Ich hoffe, Sie alle in Nürnberg
begrüßen zu dürfen und wünsche
IhnenerholsameFerien,Ihr

Wolf D. Oswald
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3. Kurzprogramm des 5. Kongresses der DGGG
in Nçrnberg (18.9.±20.9.2000)
Programmübersicht:

Montag, 18.9.2000
9.00–11.00Uhr:
Anreiseund Registrierung

11.00–13.00Uhr:
Eröffnung desKongressesund
Preisverleihung

14.00–17.00Uhr:
Interdisziplinäre Veranstaltungen
– Alzheimer SchicksaloderHer-

ausforderung?

Moderatoren: K. Beyreuther
und R.D. Hirsch

– Reichealte armeJunge?Per-
spektivenzur Rentenfinanzierung
Moderatoren: G. Igl
und G.M. Backes

18.00Uhr:
Mitgliederversammlungder Fachbe-
reicheder DGGG

18.00Uhr:
Mitgliederversammlungder DGGPP

Dienstag,19.09.2000
9.00–12.30Uhr:
– Arbeitskreise/Symposiender

Fachbereicheder DGGG (Deut-
scheGesellschaftfür Gerontolo-
gie und Geriatrie):

Fachbereich I
(Biologie desAlterns)
VormittagssitzungI:
Symposium:Standund neueEr-
kenntnisseder biomedizinischenAl-
ternsforschung



Vorsitz: D.O. Schachtschabel
und H. Niedermu¨ller
VormittagssitzungII:
Fortsetzung
Vorsitz: V. Richter
und A. Riuz-Torres

Fachbereich II
(Geriatrische Medizin)
Symposium:Rheumatologie und
Bewegungsapparat
Vorsitz: C. Luckeund H.G. Nehen
Symposium:Gesundheitsreform
2000 GeriatrischeMedizin unter
sich änderndenRahmenbedingungen
Vorsitz: H. P. Meier-Baumgartner
und M. Gogol
Symposium:Herz-und Kreislaufer-
krankungenim Alter
Vorsitz: R. Hardt und E. Lang
Symposium:Lungeund Alter
Vorsitz: H. Seiboldund W. Petro
Symposium:KlinischeGeriatrie
(Teil 1)
Vorsitz: W. Hofmann

Fachbereich III (Sozial-und ver-
haltenswissenschaftlicheGeronto-
logie)
ForumI: Generationenbeziehungen
„Macht Platzihr Alten‘‘ oder„Vom
Abenteuerder Generationen?‘‘
Moderation:I. Fooken
ForumII: Erträgnissesozial-und
verhaltenswissenschaftlicherAl-
ter(n)sforschung der letztenDekade-
Moderation:S.-H.Filipp

Fachbereich IV (SozialeGeronto-
logie und Altenarbeit)
Plenumsveranstaltung:Zukunft der
Altenhilfe Spezifizierung der Praxis
Moderation:T. Klie und S.Kühnert

Symposiender DGG (Deutsche
Gesellschaftfür Geriatrie):
SymposiumI: TechnoSapiens–
Die Gesundheitder Zukunft – Was
Elektronikallesmöglich macht
Vorsitz: W. Süß
SymposiumII: AmbulanteGeriatri-
scheRehabilitation:vom Modell zur
Realität
Vorsitz: W. Heiß

Symposiumder DGGPP (Deut-
scheGesellschaftfür Gerontopsy-
chiatrie und -psychotherapie):
EthischeFragestellungender Geron-
topsychiatrie
Moderation:R. D. Hirsch und Nißle

Symposiumder SGG-SSG
(SchweizerGesellschaftfür Ge-
rontologie):
Lebengestalten– Kirche leben
Moderation:P. Graf-Vögeli

12.00–14.00Uhr:
Postersession

12.00–14.00Uhr:
Sitzungder Zentral-Europäischen
Arbeitsgemeinschaftgerontologi-
scherFachgesellschaften

13.30–17.00Uhr:
Arbeitskreise/Symposiender
Fachbereicheder DGGG (Deut-
scheGesellschaftfür Gerontologie
und Geriatrie):

Fachbereich I (Biologie desAl-
terns)
Nachmittagssitzung I:
Symposium:Standund neueEr-
kenntnisseder biomedizinischenAl-
ternsforschung
Vorsitz: R. Martin
und K.-M. Koeppen
Nachmittagssitzung II: Fortsetzung
Vorsitz: H. Martin und K. Hager

Fachbereich II (Geriatri scheMe-
dizin)
Symposium:KlinischeGeriatrie
(Teil 2)
Vorsitz: M. Anlauf
Symposium:Ergebnisseder Pro-
spektivenAlbertiner-HausSchlagan-
fallstudie(PASS)/Geriatrische
Schlaganfallbehandlung
Vorsitz: H. P. Meier-Baumgartner
und P. Oster
Symposium:GEMIDAS und Post-
GEMIDAS
Vorsitz: E. Steinhagen-Thiessen
und M. Borchelt

Fachbereich III (Sozial-und ver-
haltenswissenschaftlicheGeronto-
logie)
ForumIII: Positionsbestimmungen
der sozial-und verhaltenswissen-
schaftlichenGerontologie anhand
von Schlüsselpublikationenaus
neuererZeit
Moderation:Fred Karl
SymposiumI: KlassischeFor-
schungsfragen
Moderation:M. Knopf
SymposiumII: Grenzsituationen
Moderation:S.Zank
SymposiumIII: Partizipation,Quali-
fizierung,Ausbildung
Moderation:H. Mollenkopf

Fachbereich IV (SozialeGeronto-
logie und Altenarbeit)
SymposiumI: Geragogik Perspekti-
ven einerwissenschaftlichenDiszi-
plin
Moderation:E. Bubolz-Lutz
und L. Veelken
SymposiumII: Pflege-Mix:Gestal-
tung und Ressourcen
Moderation:H. Entzian
und A. Hedtke-Becker
SymposiumIII: Erträge und Per-
spektivenempirischerForschungin
sozialerGerontologie und Pflege-
wissenschaft
Moderation:I. Steiner
und K.I. Giercke

Symposiender DGG (Deutsche
Gesellschaftfür Geriatrie):
SymposiumII: AmbulanteGeriatri-
scheRehabilitation:vom Modell zur
Realität
Vorsitz: K. Baum
SymposiumIII: Demenz
Vorsitz: G. Kolb
SymposiumIV: Geriatrie:Varia

Symposiumder DGGPP (Deut-
scheGesellschaftfür Gerontopsy-
chiatrie und -psychotherapie):
EthischeFragestellungender Geron-
topsychiatrie
Moderation:R. Kortus
und Steinwachs
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17.30–19.30Uhr:
Mitgliederversammlungder DGGG

20.00Uhr:
Festabendin der Meistersingerhalle

Mittwoch, 20.9.2000

9.00–12.00Uhr:
Interdisziplinäre Veranstaltung
Lebensverla¨ngerungum jedenPreis?
Moderatoren: I. Füsgenund Th.
Klie

9.00–12.00Uhr:
Ageing in (Central)Europe Europe-
an Ageing:HealthandCareSys-
temsandIntergenerationalSolidarity
in an EuropeanPerspective
Moderator:C. Tesch-Ro¨mer

9.00–12.00Uhr:
SIMA-Satellitensymposium:
Selbststa¨ndigkeit im Alter: Nur eine
Frageder Gesundheit?
Moderation:W.D. Oswaldund R.
Rupprecht

12.00–13.00Uhr:
Postervorstellungen

14.00–17.00Uhr:
Interdisziplinäre Veranstaltungen
Und wennmanpflegebedu¨rftig
wird, wasdann?
Moderatoren: R. Schmidtund D.
Schaeffer
Aktiv altern:eineGarantiefür Ge-
sundheitund Zufriedeheit?

Moderatoren: A. Niederfranke und
Th. Nikolaus

14.00–7.00Uhr:
MDS-Satellitensymposium:
Personenmit eingeschra¨nkterAll-
tagskompetenz – SpezifischerHilfe-
bedarfund Begutachtung nachSGB
XI
Moderation:Medizinischer Dienst
der Spitzenverba¨ndeder Kranken-
kassen(MDS)

14.00–15.30Uhr:
Vorstandssitzungder DGGG

17.00Uhr:
Verabschiedungder Kongressteil-
nehmer
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4. Einladung zur Mitgliederversammlung
SehrgeehrtesMitglied,
hiermit lade ich Sie fristgemäß ein
zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung anlässlich des 5. Kon-
gressesder DGGG in Nürnberg für

Dienstag,den 19. September2000
um 17.30s.t.

in die Aula der Erziehungswissen-
schaftlichenFakultät der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Nürnberg, Regensburger
Straße160.

Es sind die folgendenTagesord-
nungspunktevorgesehen:
1. Begrüßung und Feststellungder

Tagesordnung
2. GenehmigungdesProtokollsder

letzten Mitgliederversammlung
vom 5.10.1998 (veröffentlicht
in der ZGG, 31 (1998), 454–
456)

3. BerichtdesPräsidenten
4. Bericht des gescha¨ftsführenden

Vizepräsidenten
5. BerichteausdenFachbereichen
6. Bericht zur Aus- und Weiterbil-

dung
7. Ernennung von Ehrenmitglie-

dern
8. Stellungnahme des Präsidenten

der DGG zur Gründung eines
Dachverbandes

9. Gründung eines Dachverbandes
der Gerontologischenund Geria-
trischen wissenschaftlichen Ge-
sellschaftenDeutschlands (Ver-
abschiedungder Satzung)

10. Satzungsa¨nderung: Ergänzung
des§ 4,2 durchfolgendenSatz:
„Außerordentliches Mitglied
kann auch jeder Studierendeei-
ner deutschenHochschulewer-
den.‘.

11. EntlastungdesVorstandes
12. Wahl desneuenPräsidiums
13. Zeit und Ort des nächsten

DGGG-Kongresses 2002 Vor-
schlag: (Donnerstag,19.9.2002
Samstag,21.9.2002in Dresden)

14. Verschiedenes

Die Mitgliederversammlung der
Fachbereiche finden statt am
Montag, den 18.9.2000 um 18.00
Uhr

Ich hoffe, Sie möglichst zahlreichin
Nürnberg begrüßenzu können,

mit freundlichenGrüßen

Univ.-Prof.Dr. Wolf D. Oswald
– Präsident–

5. Satzung des Vereins ¹Dachverband der Gerontologischen
und Geriatrischen wissenschaftlichen Gesellschaften
Deutschlands``
§ 1 Nameund Sitz
Der VereinDachverbandder Geron-
tologischenund Geriatrischenwis-

senschaftlichen Gesellschaften
Deutschlands hat seinenSitz in Ber-
lin. Er wird in das Vereinsregister

desAmtsgerichtszu Berlin eingetra-
gen. Nach der Eintragunglautetder
Name„Dachverband der Gerontolo-



gischen und Geriatrischen wissen-
schaftlichenGesellschaften Deutsch-
landse.V.‘‘

§ 2 Zweck
1. Der Vereinverfolgt ausschließlich

und unmittelbar gemeinnu¨tzige
Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegu¨nstigte Zwecke‘‘ der
Abgabenordnung.

2. ZweckdesVereinsist
a) die Förderung, Koordination

und Bündelungvon Aktivitä-
ten im Bereichder Gerontolo-
gie und Geriatrie,insbesonde-
reForschung,PraxisundLehre,

b) die gemeinsame Durchfüh-
rung von wissenschaftlichen
Kongressen der beteiligten
gerontologischen bzw. geria-
trischenGesellschaft,

c) die Verbreitungvon Erkennt-
nissenaus den verschiedenen
gerontologischen und geriatri-
schenBereichen,sowieNach-
wuchsförderung,

d) die Förderung einer partner-
schaftlichen und gleichbe-
rechtigten Zusammenarbeit
der in ihm vertretendenunter-
schiedlichenDisziplinen nach
innenund außen,

e) die Koordinierung gerontolo-
gischerbzw. geriatrischerAkti-
vitäten in Bereichen,die inter-
disziplinäre Bedeutunghaben,

f) die fach- und disziplinüber-
greifendeBündelungund ge-
meinsameberatendeMitwir-
kung bei der Anwendungge-
rontologischer und geriatri-
scher Erkenntnisse (Öffent-
lichkeitsarbeit),

g) die Beratungvon Politik und
öffentlichen Trägergesell-
schaften(Politikberatung).

3. Der Verein ist selbstlostätig; er
verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftlicheZwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur
für die satzungsgema¨ßen Zwecke
verwendetwerden. Die Mitglie-
der erhaltenkeine Zuwendungen
ausMitteln desVereins.

Es darf keine Person durch
Ausgaben,die dem Zweck der

Körperschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungenbegünstigtwerden.

§ 3 Geschäftsjahr
Das Gescha¨ftsjahr ist das Kalender-
jahr.

§ 4 Mitgliedschaft
1. Der Vereinhat

a) ordentlicheMitglieder
b) kooperierendeMitglieder
c) förderndeMitglieder

2. OrdentlichesMitglied kann jede
gemeinnu¨tzige deutsche wissen-
schaftliche gerontologischebzw.
geriatrische Gesellschaft in der
Rechtsform des eingetragenen
Vereins werden. Jede Mitglieds-
gesellschaftentsendetpro ange-
fangene 500 ordentliche eigene
Mitglieder einen Delegiertenmit
Stimmrechtin der Mitgliederver-
sammlung. Stimmrecht haben
weiterhindie jeweiligenPräsiden-
ten bzw. ErstenVorsitzendender
Mitgliedsgesellschaften.

3. Kooperierende Mitgliedschaften
werdenan natürliche oder juristi-
sche Personen, Behörden oder
sonstigeZusammenschlu¨sse bzw.
derenleitendeVertreterverliehen,
die sichin ihrerArbeit auf die Ge-
rontologiebzw. Geriatriespeziali-
siert haben,sofern sie nicht or-
dentlichesMitglied werden kön-
nenbzw. nicht einevorrangigwis-
senschaftlicheAusrichtunghaben.

4. FörderndesMitglied können na-
türliche und juristische Personen
werden,die bereit sind, die Ziele
desVereinszu unterstu¨tzen.

Die Mitgliedschaft erlischt
a) durchTod oderLiquidation,
b) durch Verlust ihrer Ämter als

Präsident oder Erster Vorsit-
zenderoder Delegiertereiner
Mitgliedsgesellschaft gem. §
4 Ziffer 2,

c) durch Austritt aus dem Ver-
ein,

d) durchAusschluss,
e) durchNichterfüllung der Zah-

lungsverpflichtungen nach
zweimaliger Mahnung.

Der Austritt erfolgt durch schriftli-
cheAnzeigean denVorstand.

Der Ausschlussvon Mitgliedern er-
folgt durch Beschlussder Mitglie-
derversammlung.

5. Die Aufnahmein den Verein er-
folgt jeweilsauf Antrag
a) bei ordentlichen Mitgliedern

durch Beschlussder Mitglie-
derversammlung

b) bei kooperierenden und för-
dernden Mitgliedern durch
BeschlussdesVorstandes

§ 5 Beiträge
1. Die Beiträge werdenvon der Mit-

gliederversammlung für das Fol-
gejahrfestgesetzt.

2. Der Beitrag beträgt, soweit die
Mitgliederversammlungnichtsan-
dersbeschließt
a) für ordentliche Mitglieder,

d.h. die wissenschaftlichen
gerontologischen bzw. geria-
trischen Mitgliedsgesellschaf-
ten, pro ordentlichesMitglied
Euro 1,00.

b) für kooperierendeund för-
derndeMitglieder bei natürli-
chen Personen mindestens
Euro 300,00pro Jahr, bei ju-
ristischen Personen minde-
stensEuro500,00pro Jahr

§ 6 Organe desVereins
OrganedesVereinssind:
1. der Vorstand,
2. die Mitgliederversammlung.

§ 7 Vorstand
1. Alle ordentlichenMitglieder des

Vereins sind Vorstandsmitglieder.
Der engereVorstandbestehtaus
dem Präsidentenund zwei Vize-
präsidenten.Die Wahl des Präsi-
dentensowie der zwei Vizepräsi-
dentenerfolgt durch die Mitglie-
derversammlungfür die Dauer
von zwei Jahren.Wiederwahlist
zulässig. Scheidet ein Mitglied
desengerenVorstandsaus,so hat
innerhalb eines halben Jahres
eine Neuwahl durch die Mitglie-
derversammlungzu erfolgen.
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2. Der Vorsitzendeund seinebeiden
Stellvertreter bilden den Vorstand
im Sinne des Bürgerlichen Ge-
setzbuches;jeweils zwei Mitglie-
der des Vorstandessind gemein-
samvertretungsberechtigt.

Ist eine Willenserklärung dem
Verein gegenu¨ber abzugeben,so
genügt die Abgabegegenu¨ber ei-
nemMitglied desVorstandes.

Der engereVorstandführt die
laufendenGescha¨fte des Vereins;
ihm obliegt die Verwaltung und
Verwendungder Vereinsmittel.

3. Einladungenzu Vorstandssitzun-
gen erfolgen schriftlich minde-
stens14 Tagevor der Sitzungun-
ter Bekanntgabe der Tagesord-
nung.Der Vorstandist beschluss-
fähig, wenn eine ordnungsgema¨-
ße Einladungerfolgt ist und zwei
Drittel der ordentlichenMitglie-
der anwesendsind.

Der Vorstand entscheidetmit
der Mehrheit der erschienenen
Mitglieder.

Bei Einversta¨ndnis aller Mit-
glieder des Vorstandes können
Beschlüsse auch schriftlich ge-
fasstwerden.

4. Der Vorstandhat der Mitglieder-
versammlungim Laufe der ersten
sechsMonatedesGescha¨ftsjahres
einen Bericht über das abgelau-
fene Gescha¨ftsjahr zur Genehmi-
gungvorzulegen.

5. Die Mitglieder des Vorstandes
sind ehrenamtlichtätig. Sie kön-
nen Ersatz ihrer Auslagen (z.B.
Porto, Telefonkosten etc.) verlan-
gen.Ihre Reisekosten werdenvon
den entsendendenGesellschaften
getragen.

§ 8 Mitgliederversammlung
1. Die ordentliche Mitgliederver-

sammlung findet jährlich inner-
halb der zweiten sechs Monate
des Gescha¨ftsjahresstatt. Außer-
dem kann jederzeiteine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung
einberufenwerden.

Die Einladung zur Mitglieder-
versammlungerfolgt durch den
Präsidenten spätestens 14 Tage
vor der Mitgliederversammlung
unter Angabe der Tagesordnung
durch Einladungsschreiben an die
einzelnenMitglieder.

2. Die Mitgliederversammlung
nimmt den jährlichen Gescha¨fts-
bericht entgegenund beschließt
insbesondereüber die:
a) Wahl und Abberufung des

Vorstandes,
b) Festsetzungder Mitgliedsbei-

träge,
c) Änderungder Satzung,
d) Entgegennahme des Rechen-

schafts- und Kassenberichts
desVorstandesund über des-
senEntlastung,

e) Bildung von Fachausschu¨s-
sen,

f) AuflösungdesVereins,
g) Aufnahme weiterer wissen-

schaftlicher gerontologischer
bzw. geriatrischer Gesell-
schaften.

3. Der Präsident musseine Mitglie-
derversammlung einberufen,
wenn mindestens20% der Mit-
glieder dies schriftlich unter An-
gabeder Gründeverlangen.

4. Die Mitgliederversammlung ist
bei Anwesenheitoder Vertretung
aufgrund schriftlicher Vollmacht
von mindestenssieben ordentli-
chen Mitgliedern beschlussfa¨hig.
Sie entscheidetmit der Mehrheit

der erschienenen ordentlichen
Mitglieder. Sinkt die Zahl der
Mitglieder unter sieben, ist die
Mitgliederversammlung be-
schlussfa¨hig, wenn 3/4 der vor-
handenenordentlichenMitglieder
anwesendodervertretensind.

Zu einem Beschluss,der eine
Änderungder Satzungenthält, ist
eine Mehrheit von 3/4 der er-
schienenenordentlichen und eine
einfacheMehrheit der vorhande-
nenordentlichenMitglieder erfor-
derlich. Für einenBeschlussüber
die Änderung des Zwecks oder
die AuflösungdesVereinsist die
Mehrheit von 3/4 der vorhande-
nenordentlichenMitglieder erfor-
derlich.

5. Den Vorsitz in der Mitgliederver-
sammlung führt der Präsident
oder sein Vertreter. Die Be-
schlüsse der Mitgliederversamm-
lung werden durch den Schrift-
führer beurkundet, der jeweils
vom Vorsitzendender Mitglieder-
versammlungbestelltwird.

§ 9 Auflösung
Bei AuflösungdesVereinsoder bei
Wegfall seines bisherigen Zwecks
ohne vorherige satzungsgema¨ße
ÄnderungdesZwecksfällt dasVer-
mögen desVereinsan eine von der
Mitgliederversammlung zu bestim-
mendeKörperschaftdesöffentlichen
Rechts, die es ausschließlichund
unmittelbar für gemeinnu¨tzige ge-
rontologische oder geriatrische
Zwecke verwenden darf, oder an
eine oder mehrere gerontologische
und/odergeriatrischeGesellschaften.

Stand:21. Juli 2000
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6. Stellungnahme zum Pflegequalitåtssicherungsgesetz
DasBundesministerium für Gesund-
heit hat am 27.4.00 denReferenten-
entwurf zu einemGesetzzur Quali-
tätssicherungund zur Stärkung des
Verbraucherschutzes in der Pflege
vorgelegt, das unter der Bezeich-
nung „Pflegequalitätssicherungsge-
setz‘‘ firmiert. Die Dt. Gesellschaft
für Gerontologie und Geriatrie, FB
IV, möchte zu diesemGesetzesent-
wurf Stellungnehmen,und dies so-
wohl auf einer ehergrundsa¨tzlichen
Ebene als auch an ausgewa¨hlten
Fragestellungen im Detail.

I. GrundsaÈtzliche Bewertung

Es wird ausdru¨cklich begrüßt, dass
nach der eher „vorläufigen‘‘ und
fast experimentell zu nennenden
Einfügung von Qualitätssicherungs-
vorschriften ins SGBXI nun der
Versuchunternommenwurde, einen
gesetzgeberischenRahmenfür einen
anspruchsvollen Qualitätssicherungs-
ansatzzu entwerfen.Die aus hiesi-
ger Sicht richtig bewertetenQuali-
tätsproblemein der Pflegeverlangen
nach einem verbindlichen, aber
gleichwohlauchin Selbstverantwor-
tung der Akteure abstellendenge-
setzlichenRahmen,der die Quali-
tätssicherungsaufgaben der Sozial-
leistungstra¨ger mit denen anderer
Akteureverbindet.

Der vorliegende Referentenent-
wurf enthält vor diesemZielhinter-
grund wertvolle Ansätze, erscheint
gleichwohl in seinerGesamtkonzep-
tion nicht geeignet,die notwendigen
Desiderate in der Qualitätssiche-
rungslandschaft in Deutschlandzu
beseitigen.

In sehr sachdienlicher Weise
sieht der Entwurf zu dem Qualitäts-
sicherungsgesetzvor, dassdie jewei-
ligen Einrichtungenverpflichtet wer-
den,Leistungs-und Qualitätsverein-
barungenmit den Kostentra¨gern ab-
zuschließen,die die besondereSitu-
ation der Einrichtungberücksichtigt
und diese verpflichtet, sowohl die

Leistungenals auchdie Qualitätsni-
veaus verbindlich festzulegen. Der
Ansatz eröffnet Möglichkeiten, die
Vergütung und Entgeltgestaltung
stärker an Fragender Leistung und
Qualitätsniveaus anzuknu¨pfen, Be-
reiche, die in der praktischenUm-
setzung des Pflegeversicherungs-
rechtesbisher weitgehendsepariert
behandeltwurden.

Ausdrücklich begrüßt wird auch
die vorgesehene Mitwirkung der
Pflegebedu¨rftigen bzw. ihrer Vertre-
ter in der Pflegesatzkommissionund
im Pflegesatzverfahren.Bisher wa-
ren die Pflegebedu¨rftigen, obwohl
sie unmittelbar von den Vereinba-
rungenzwischenKostentra¨gern und
Einrichtungsträgern betroffen sind,
auch als Zahlungspflichtige, von
den Pflegesatzverhandlungen voll-
ständig ausgeschlossen worden.Hier
wird nun ein Schritt vorgeschlagen,
der die stärkere Beteiligung der
Pflegebedu¨rftigen vorsieht. Allein
dasFaktumder Beteiligungmagdie
Art und Weise der Pflegesatzver-
handlungenbeeinflussen.

Ausdrücklich begrüßt wird auch
der Ansatz, die Qualitätsverantwor-
tung der Einrichtungenherauszustel-
len und an die Stellevon regelma¨ßi-
gen Prüfungendurch die Pflegekas-
sen bzw. MDK oder die Heimauf-
sichtsbeho¨rden Qualitätsnachweise
tretenzu lassen,die von Akkreditie-
rungsstellenin einemnäher festzule-
genden Akkreditierungsverfahren
ausgestelltwerden.Wederder MDK
noch die Heimaufsicht sind in der
Lage,in präventivemSinneflächen-
deckend Qualitätssicherungsaufga-
ben zu übernehmen,etwa durch re-
gelmäßige Prüfungen. Insofern ist
die VerlagerungdieserAufgabenin
den Verantwortungsbereich der Ein-
richtungstra¨ger und in eine eigen-
ständige „Qualitätssicherungsland-
schaft‘‘ richtig.

Schließlich wird auch begrüßt,
dassauf Landes-und Bundesebene
betriebswirtschaftlich relevanteZah-
len über Pflegeheime aggregiert

werdensollen,die eineverlässliche-
re Basis darstellenkönnten für die
Ermittlung leistungsgerechterVergü-
tungen. Mehr Transparenzsowohl
auf der Leistungs-als auch auf der
Entgeltseiteentspricht der Zielset-
zung,denVerbraucherschutz im die-
semFeldzu verstärken und die öko-
nomischeVerantwortung aller Betei-
ligten zu erhöhen.

Auf Widerspruchstößt der Ent-
wurf eines Pflegequalita¨tssiche-
rungsgesetzesin folgendenvorgese-
henenRegelungsfeldern:

a) Qualitätsmaßsta¨be
Es fehlt bislang in der Bundesrepu-
blik Deutschlandan verbindlichen,
rezipierbaren und durchsetzbaren
Standardsin der Pflege, die Allge-
meinverbindlichkeit für sich bean-
spruchenkönnen. Hier reichen die
vorhandenenund vorgesehenenVer-
fahren nicht aus, über Qualitätsver-
einbarungen solche Standards für
alle verbindlich zu formulieren.So
wie derzeit und auch für die Zu-
kunft vorgesehen,fehlt den Quali-
tätsstandards die sachversta¨ndige
Autorität und Seriosita¨t. Von daher
bedarfes dringendder Installierung
einer unabha¨ngigen Sachversta¨ndi-
geninstanz,die die Erarbeitungvon
Qualitätsstandards in der Pflege in
den zentralenBereichenvornimmt,
die sodannvon denVertragspartnern
im Vereinbarungswege adaptiert
werdenkönnen.

b) Akkreditierung
Auch für die Akkreditierung und
die Qualitätssicherungsmethoden
und -verfahrenfehlt es an der ver-
bindlichen In-Bezug-Nahme von
Standards in der Qualitätssiche-
rungsdiskussion.Die neuvorgesehe-
nen Verfahrengebenden Kostentra¨-
gern eine dominanteStellungin der
Formulierungvon „Beratungs-und
Prüfrichtlinien‘‘. Die Unabhängig-
keit und die fachlicheSeriosita¨t der
Qualitätssicherungsmaßnahmenund
-verfahrenwird durch die vorgese-
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henen Regelungennicht garantiert.
Es wird dringend empfohlen, ähn-
lich wie bei der Formulierungvon
Qualitätsmaßsta¨ben,eineunabha¨ngi-
ge Institution bzw. einen Kreis von
Sachversta¨ndigenmit diesenAufga-
ben zu betrauen.Dabei wird aus-
drücklich zustimmend Bezug ge-
nommen auf die Vorschläge der
Bundeskonferenzfür Qualitätssiche-
rung im Zusammenhangmit der
EinrichtungeinesnationalenAkkre-
ditierungsrates.

c) Qualitätsnachweise
Zwar wird ausdru¨cklich begrüßt,
dassan die Stellevon regelma¨ßigen
Prüfungen durch Kostentra¨ger bzw.
MDK Qualitätsnachweisedurch an-
dere Qualitätssicherungsinstitutionen
treten sollen. Dabei wird aber mit
Nachdruckzum Ausdruckgebracht,
dass das bisher vorgeseheneKon-
zept nicht überzeugenkann. Es ist
zwar verständlich, dass in einem
Referentenentwurf die unterschiedli-
chenInteressender an der Qualitäts-
sicherungbeteiligtenAkteure Rück-
sicht genommenwird, so etwa auf
die Verbände der Einrichtungenund
den sich entwickelnden Markt an
Zertifizierungsinstituten. Gleichwohl
kann der Ansatz keineswegsüber-
zeugen und bedarf dringend der
Korrektur. Es solltenmit den Quali-
tätsnachweisen ausschließlich be-
stimmtenStandardsgenügendeAk-
kreditierungs-oderZertifizierungsin-
stitutionen beauftragt werden kön-
nen.TrägerinterneQualitätsnachwei-
se reflektierenzwar die Verantwor-
tung der Verbände für die Qualität
in ihren Mitgliedseinrichtungen,ver-
nachlässigenaberübergreifendeAn-
liegen der Etablierungvon nationa-
len Qualitätsmaßsta¨ben und unab-
hängiger Qualitätssicherungsinstan-
zen.Ebensobegegnetdie Zulassung
von unterschiedlichstenSachversta¨n-
digen und InstitutenBedenken.Der
Wettbewerbunterschiedlicher Quali-
tätssicherungsinstitute und Sachver-
ständiger geht, wie die Erfahrungen
in anderenFeldernzeigen,eher zu
Lastendes Niveausder Qualität. In
diesemPunkt verweisenwir auf die

Vorschläge der Bundeskonferenzzur
Qualitätssicherung im Gesundheits-
und Pflegewesen e.V.

d) Pflegeheimvergleich
Der vorgesehene Pflegeheimver-
gleich sollte seinerseitsunabha¨ngig
erstellt werdenund verbundenwer-
den mit einer Berichterstattung über
Kennziffernentwicklungim Feld der
ambulantenund stationa¨ren Pflege.
Die Unabhängigkeit der Berichter-
stattungscheinthier von besonderer
Bedeutung,da andernfallsdie erho-
benenDaten nicht die Sachversta¨n-
digenautorita¨t für sich beanspruchen
können, wie dies erforderlich und
wünschenswert ist.

e) IntegrierteQualitätssicherung
Insgesamtmüsste ein Pflegequali-
tätssicherungsgesetz sicherstellen,
dassein umfassenderund integrier-
ter Qualitätssicherungsansatz beför-
dert und verfolgt wird, der die bis-
her prägendenSegmentierungenund
Fragmentierungenim Feld der Qua-
litätssicherung zu überwindenin der
Lage ist. Dies gilt nicht nur mit
Blick auf das HeimG und die dort
verankerten Qualitätssicherungsauf-
gabenund -maßsta¨be, sondernauch
bezogenauf anderegesetzlicheRe-
gelungsbereiche, wie etwa der Un-
fallversicherung, des Arbeitsschut-
zes, der Lebensmittelhygiene, dem
Brandschutzetc. Der Entwurf eines
Pflegequalita¨tssicherungsgesetzes
lässt entsprechende Ansätze erken-
nen,bleibt jedochin seinerKonzep-
tion gerade hinsichtlich der Rege-
lungen in Bezug auf Zertifizierung
und Akkreditierunghinter den mög-
lichen und sinnvollenRegelungsop-
tionenzurück.

2. Anmerkungen en detail

Zu § 80
Begrüßt wird die auch gegenu¨ber
den Vorentwürfen geänderte Fas-
sungdes§ 80, der einigerechtsdog-
matische Probleme beseitigt. Es
bleibt bei den verfassungsrechtli-
chen Bedenken gegen die Allge-
meinverbindlichkeit der Qualitäts-

vereinbarungen.Es fehlt die Instal-
lierung eines Sachversta¨ndigengre-
miums für die Formulierung der
Qualitätsmaßsta¨be, wie oben ausge-
führt.

Zu § 86
Die Überlegung zu Personalricht-
wertvereinbarungen bedarf der in-
tensivenfachlichenDiskussion.Hin-
zuzuziehensind analytischePflege-
zeit- und Pflegebedarfsermittlungs-
verfahren,die die Spezifika der je-
weiligen Einrichtungen und der Be-
wohnergruppen zu berücksichtigen
in der Lagesind.

Zu § 87a
Dabeihandeltessichum eineRege-
lung, die systematischeher dem
HeimG zuzuordnenist. Die in Abs.
2 vorgeseheneRegelungensind an-
gesichts der Rechtsstellung der
Heimträger überflüssig.

Zu § 92a
Siehe hierzu die Ausführungenun-
ter 1.

Zu § 112
Siehehier ebenfallsdie Ausführun-
genzu 1.

Zu § 113
Siehe hierzu die Formulierungsvor-
schläge der Buko.

Zu § 115
Hier bestehenBedenkengegenu¨ber
der Vermischungvon vertragsrecht-
licher Qualitätssicherung und ho-
heitlichen Handlungsformen, insbe-
sonderein Abs. 2.

Zu § 118
Begrüßenswertist die Regelungder
Zusammenarbeitmit der Heimauf-
sicht, sie sollte jedochüber den Be-
reich der operativen Kooperation
hinaus vorgesehen und installiert
werden.

Zu § 119
Siehehierzu den Vorschlagder Bu-
ko
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Zu §§ 120f
Die Regelungenzu Heim- und Pfle-
gevertra¨gen gehören systematisch
nicht ins SGB XI, sondern ins
HeimG,dasdiesbezu¨glich in seinem
Anwendungsbereich erweitert wer-
den könnte, siehe hierzu Stellung-
nahmezum Referentenentwurf eines
Heimbewohnerschutzgesetzes.

Zu § 124
Die Regelungenhinsichtlichder Hy-
gieneerscheinenüberflüssig,da ent-
sprechende Hygienebestimmungen
in umfassenderWeise im Gesund-
heitsschutzrechtenthalten sind. Es
sollte über umfassendeAkkreditie-
rungsansa¨tze sichergestellt werden,
dass HygienefragenBeachtungfin-
den.

Zu § 125
Auch die Regelungzur Arzneimit-
telsicherheit scheint überflüssig.
Hier sind Ansätze in der Entwick-
lung begriffen, die einestärkereBe-
teiligung der Apothekenan der Arz-
neimittelversorgung und -sicherheit
in den Heimenvorsehen,ohnedass
es hierzu neuerZuständigkeiten im
Rahmen des SGB XI bedarf, die
hier auch systematisch nicht an der
richtigenStelleplatziertsind.

Zu Art. 3: ÄnderungdesApotheken-
gesetzes
Die vertragliche Regelungsoption
zwischen örtlicher Apotheke und
Heim erscheint nicht überzeugend.
Es sollte allerdings,wenn möglich
in einem anderengesetzgeberischen
Zusammenhang, die Möglichkeit ge-
setzlich eingera¨umt werden, dass
Apotheken die Dispensieraufgaben,
die bisher vom Heim wahrgenom-
men werden, wie im Ausland ver-
breitet und bewährt, mit überneh-
men, wie derzeit in Modellversu-
chenerprobt.

Schlussbemerkung

Der Entwurf zu einem Pflegequali-
tätssicherungsgesetzenthält wichtige
Anstöße für die Weiterentwicklung
der Qualitätssicherung in der Pflege,
sollte aber in einer fachöffentlichen
Diskussion ausdru¨cklich diskutiert
und vor allem in Richtung eines
umfassendenintegriertenQualitätssi-
cherungsansatzes weiterentwickelt
werden. Unter der Zielperspektive
erscheintdie Installierungeinesna-
tionalen Akkreditierungsrates als
zentrale Qualitätssicherungsinstanz.
Dabeisollte im Pflegequalita¨tssiche-
rungsgesetzsolche Entwicklung of-
fen sein und darauf achten, dass

problematischeStrukturen in der
Qualitätssicherung, die für Jahre
festgeschriebenwerden, verhindert
werden.

Im Kontext der Qualitätssiche-
rungsüberlegungensollten bei einer
Novelle desSGB XI weitereOptio-
nen für die Entwicklung im Pflege-
versicherungsrecht geschaffen wer-
den.Dazuwird insbesonderedie Er-
öffnung der Möglichkeit, zunächst
im ambulantenBereich,Budgetsfür
Pflegebedu¨rftige vorzusehen, die
eineflexiblereGestaltungderPflege-
situation, insbesondere im Zusam-
menhangmit LeistungendesBSHG,
aberauchdesSGB V, ermöglichen.
Dabei wird vorgeschlagen,in einem
§ 38aSGB XI Pflegebedu¨rftigen ne-
benderMöglichkeit,Sach-undGeld-
leistungenzuwählen,unterbestimm-
ten Voraussetzungen auch die Zah-
lung eines Pflegebudgets zu optie-
ren,dasihnendie Möglichkeit eröff-
net, ihr spezifischesPflegearrange-
ment zu gestalten.Ähnlich wie in
§ 101a BSHG sollte eine derartige
Experimentierklausel an bestimmte
Voraussetzungengeknüpft werden,
die sicherstellen,dassdie Qualität in
der Pflegegewährleistetund die mit
dem Pflegebudgetgesammelten Er-
fahrungensystematischausgewertet
werden.

326
MITTEILUNGEN

7. Stellungnahme zum Referentenentwurf
eines Heimbewohnerschutzgesetzes
Die Dt. Gesellschaft für Geronto-
logie und Geriatrie,FB IV möchte
im Folgendenzu den Zielsetzungen
und einigen Detailregelungen des
Heimbewohnerschutzgesetzes Stel-
lung nehmen. Es wird ausdru¨ck-
lich angeboten,sowohl zur Konzep-
tion der Novellierung des HeimG
als auch zu Detailregelungen nä-
hereAusführungenzu machenbzw.
für Gespra¨che zur Verfügung zu
stehen.

1. Zu den Zielsetzungen

Die DGGG sieht ebenfallsmit Sor-
ge, dassdie Qualität in Heimenfür
ältere und behinderteMenschenkei-
neswegsüberall als gesichertange-
sehenwerden kann, und dies trotz
der bereitsseit 25 Jahrenvorliegen-
den Regelungendes HeimG und
trotz der Einführungder Pflegeversi-
cherung,die ausdru¨cklich auch mit
Qualitätssicherungsanliegenverbun-
den wurde. Insofern sind Anstren-
gungenzur Verbesserungder Quali-
tät in Heimen,namentlichauch zur

Stärkung der Verbrauchserstellung
der Heimbewohner, zu begrüßen.
Die diesbezu¨glichen Regelungen in
dem Referentenentwurf bieten z.T.
interessanteAnsatzpunkte. Gleich-
wohl wird zu bedenkengegeben,
dassdasHeimG in seinerbisherigen
Konzeptionder Situation,aberauch
der fachlichen Diskussionüber die
Weiterentwicklung der Altenhilfe,
nur noch begrenztgerechtwird. So
vermischensich, zumindest außer-
halb der stationa¨ren Pflegeeinrich-
tungen, ambulante und stationa¨re
Versorgungsformen, so werden



durch neue Konzepte,etwa in der
Versorgung und Begleitung von
Menschenmit Demenz,Wege ein-
geschlagen,die mit den Standard-
vorgabendesHeimGz.T. schwerzu
vereinbarensind,und schließlichhat
sich die Qualitätssicherungsdiskussi-
on weiterentwickelt und stellt stär-
ker auf eineoutcome-orientierteBe-
trachtungsweise als auf Aspekteder
Struktur- und Prozessqualita¨t ab, die
bei der Konzeptiondes HeimG im
Vordergrund standenund im Heim-
bewohnerschutzgesetz immer noch
stehen.

Bei der NovellierungdesHeimG
sollten vor dem Hintergrund dieser
grundsa¨tzlicherenBedenkenausun-
serer Sicht folgende Zielsetzungen
im Mittelpuntk stehen:
– allgemein einen wirksamen

Schutz von Personenin (poten-
ziellen) Abhängigkeitsverha¨ltnis-
sensicherzustellen

– die ordnungsrechtlichen Regulie-
rungensollten in einen integrier-
ten Qualitätssicherungsansatz,der
bisherige Segmentierungenund
Fragmentierungen überwindet,
eingebundenwerden

– die ordnungsrechtlichenRegelun-
gen sollten einer Weiterentwick-
lung der Versorgungskonzepte
und der strengenTrennung von
ambulanterund stationa¨rer Ver-
sorgung und Begleitung älterer
und behinderterMenschenförder-
lich wirken

– die Rolle der ordnungsbeho¨rdli-
chen Akteure, bisher der Heim-
aufsicht,sollte bei einerNovellie-
rung klar beschriebenwerden.

Bei allen Novellierungsabsichten
und -entwürfen sollten die bisher
vorliegendenErfahrungenzur Um-
setzung des HeimG systematisch
ausgewertetwerden.Die bishervor-
liegenden empirischenStudien zur
Wirkungsweise der Heimaufsicht
lassendeutlich erkennen,dass das
HeimG bisherigerPrägung mit er-
heblichen Implementationsproble-
men konfroniert ist, die durchaus
vergleichbar sind denen des ord-
nungsrechtlich ausgestaltetenUm-

weltschutzsrechtes.Vor diesemHin-
tergrund sind in besondererWeise
auch die Möglichkeiten der Selbst-
steuerungund die Einbeziehungzi-
vilgesellschaftlicher Akteure in Auf-
gaben der Qualitätssicherungkon-
zeptionellaufzubauen.

Die DGGG siehttrotz aller Kritik
vor allemamHeimGundanderAuf-
gabenwahrnehmungder zuständigen
BehördenauchnachEinführungder
Pflegeversicherungund derVeranke-
rung von Qualitätssicherungsaufga-
ben in den Sozialleistungsgesetzen
die Notwendigkeit ordnungsrechtli-
cher Regelungenfür den Betrieb
von Einrichtungenund Dienstenfür
ältereund behinderteMenschen.

2. AusgewaÈhlte Anmerkungen
zu dem vorliegenden Referen-
tenentwurf

a) Zur Bezeichnungals „Heimbe-
wohnerschutzgesetz“
Es wird davon abgeraten,die Be-
zeichnung„Heimgesetz“ in „Heim-
bewohnerschutzgesetz“ zu ändern.
Zwar leuchtet ein, dassdurch eine
neueBezeichnungdie Zielsetzungen
deutlicher heraustreten.Gleichwohl
kann angesichtsder Diversifikation
derHeimkonzepte und dernegativen
Konnotation des Begriffes „Heim“
nicht empfohlenwerden,andemBe-
griff „Heim“ zukünftig festzuhalten.
Es wird vielmehr vorgeschlagen,
vom „Gesetz über Einrichtungen
undDienstefür ältereundbehinderte
Menschen“zu sprechenund einen
entsprechendenTitel zu verwenden.

b) ZumAnwendungsbereich
Auch hier wird empfohlen,auf eine
Legaldefinition des Begriffes
„Heim“ zu verzichtenund vielmehr
den Anwendungsbereich über den
Einrichtungen und Dienste-Begriff
festzulegen.Es wird dabei empfoh-
len, denBereichder Tagespflegezu-
mindest hinsichtlich verbraucher-
schutzrechtlicher Regelungen mit
aufzunehmen,auch um damit eine
systematisch nicht nachvollziehbare
Aufnahmevon zivilrechtlichenVer-

trägen zwischen Tagespflegega¨sten
und Tagespflegeeinrichtungen im
SGBXI zu vermeiden. Der Aus-
schlussvon Einrichtungenbzw. be-
stimmtenEinrichtungendes Betreu-
ten WohnensausdemAnwendungs-
bereichdesHeimGerscheintauf der
einenSeitezwar von seinerZielset-
zungher nachvollzierbar, in der For-
mulierung aber nicht gelungen.Es
wird hier empfohlen,entwederEin-
richtungen des BetreutenWohnens
dann aus dem Anwendungsbereich
des HeimG auszunehmen,wenn sie
alle Leistungen, inkl. der Grund-
leistungen,demBewohnerfakultativ
und stets kündbar zur Verfügung
stellen oder aber Vorschriften des
HeimG lediglich partiell auf Ein-
richtungen des BetreutenWohnens
anzuwenden,so etwa hinsichtlich
der Anzeigepflicht, der Vertragsge-
staltungsstandards, nicht aber hin-
sichtlich der baulichen und perso-
nellenStandards.

c) ZumZweckdesGesetzes
Hier sollte auf die eingangsgenann-
ten Zielsetzungen Bezuggenommen
werden. Redaktionell bedarf auch
aus unsererSicht die zentraleVor-
schift des§ 2 der Überarbeitung.

d) Zur Verordnungserma¨chtigung
Auf eine Verordnungserma¨chtigung
zu § 14 HeimG sollte aus unserer
Sichtnicht verzichtetwerden.

e) Zur Beratungs-und Informations-
pflicht
Die Aufgabennach dem bisherigen
§ 11 solltenoptionalanderenStellen
übertragenwerden können, um die
unterschiedlichen Funktionen, hier
Beratung,auch und geradefür Be-
wohner und Interessenten, und dort
Aufsicht und Kontrolle, stärker von-
einander zu trennen. Dabei sollte
daraufgeachtetwerden,dassdie in
Landespflegegesetzenz.T. vorgese-
henen Beratungsinstitutionen mit
den in § 11 bzw. neu§ 4 vorgesehe-
nen Aufgaben betraut werden kön-
nen bzw. Koordinations- und Ver-
netzungsoptionen vorgesehen wer-
den. Diesbezu¨glich reichendie Hin-
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weise auf § 95 BSHG angesichts
der Koordinationsnormen im
SGBXI und den im SGBIX vorge-
sehenennicht aus.

f) Zu §§5ff Heimvertrag
Es sollte erwogen werden, ob für
Verträge mit Pflegediensten, Tages-
pflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflege-
einrichtungen und Heimen allge-
meine verbraucherschutzrechtliche
Standardsaufgestelltund formuliert
werdenkönnten,die dannihre Spe-
zifizierung für die Heime finden
müssten.

Begrüßt wird die Entgeltauf-
schlüsselungspflichtfür alle Heim-
verträge. Begrüßt wird ebenfalls,
dassdie Rechtsprechung des BGH
zu Entgelterho¨hungenihren Nieder-
schlagin dem Novellierungsentwurf
findet. Gesichert werden müsste,
dass die Regressmo¨glichkeiten für
Bewohnerbei unwirksamenEntgelt-
erhöhungen ähnlich dem Mitrecht
begrenzt bleiben bei gleichzeitiger
Stärkung der Verbraucherrechte der
Heimbewohner.

Generell sollte auf eine Schrift-
lichkeit der Verträge gedrungenwer-
den, wobei allenfalls im Interesse
der Verbrauchervon der Schriftlich-
keit im Einzelfall abgesehenwerden
dürfte.

g) Zu § 10 Heimbeiräte
Die Stärkung der Heimbeiräte, vor
allem durch die Wählbarkeit von
PersonendesVertrauensbzw. Ange-
hörigen, wird begrüßt, insbesondere
auch derenBeteiligungam Entgelt-
erhöhungsverfahren.

h) Zu § 11 Betriebserfordernisse
Die Formulierungenbedürfen drin-
gendder redaktionellen und sprach-
lichenÜberarbeitung, wobeiessinn-
voll erscheint, auch im HeimG eine
allgemeine fachliche Standardan-
knüpfung vorzunehmen. Wenig
überzeugendsind die Regelungen
zur Hygieneund zur Arzneimittelsi-

cherheit.Hier gibt esbereitszahlrei-
che Regelungen. Es sollte über um-
fassende Qualitätssicherungsansätze
sichergestellt werden, dass bei ei-
nem Betrieb von Einrichtungenent-
sprechende Bestimmungen und
Standardseingehaltenwerden, und
nicht durchneueheimrechtlicheRe-
gelungen parallele Zuständigkeiten
geschaffen werden.

i) Zu § 13
Die Aufzeichnungen zu Buchfüh-
rungspflichtenbedürfen der Abstim-
mungmit anderengesetzlichenAuf-
zeichnungsverpflichtungen, insbe-
sonderedenendesSGBXI und der
landesrechtlichen Normen. Es soll-
ten dabeidie Desiderata der Daten-
lage für die kommunale Altenpla-
nungberücksichtigtwerden.

j) Zu § 15
Es sollte Akkreditierungenauf der
Basis der Vorschläge der Buko zu
einem nationalenAkkreditierungsrat
der Vorrang gegebenwerden und
die wiederkehrenden Prüfungen der
zuständigen Behörden auf Einrich-
tungenbegrenztwerden,die an ei-
nem Akkreditierungsverfahrennicht
teilnehmen. Die vorgesehenePrü-
fungshäufigkeit kannvon denHeim-
aufsichtsbeho¨rden bei zugesicherter
Kostenneutralität der Gesetzesno-
velle in keinster Weise garantiert
werden. Im Gesetzbedürfte es de-
taillierter Regelungen zu denAkkre-
ditierungenoder ggf. zu einem na-
tionalen Akkreditierungsrat. § 14
entbehrt der verfassungsrechtlich
notwendigen datenschutzrechtlichen
Regelungen,die seit dem Volkszäh-
lungsurteil des Bundesverfassungs-
gerichteszu beachtensind.

k) Zu § 20 Arbeitsgemeinschaften
Es wird begrüßt, dassin den Rege-
lungen zu Arbeitsgemeinschaften
ein verpflichtenderRahmenzur Ab-
stimmungund Koordinationder un-
terschiedlichen Prüftätigkeiten und

Qualitätssicherungsaufgaben ge-
schaffen werdensoll. In die Arbeits-
gemeinschaft sollten Verbraucher-
schutzorganisationen, ggf. Senioren-
beiräte oder sonstige zivilgesell-
schaftlicheAkteureeinbezogen wer-
den. Es fehlen Regelungen, wie auf
nationalerEbenezu implementieren-
de verbindliche Standardsfür Ak-
kreditierungen und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen formuliert, über-
prüft und ggf. evaluiertwerden.

l) Zu § 22 „Heimbericht“
Die jährliche Berichterstattung über
die Qualität in den Heimen durch
das zuständige Bundesministerium
wird im Prinzip begrüßt, wobei es
ebenfallsals sinnvoll erscheint,auf
Landesebene entsprechende Be-
richtspflichten vorzusehen, die so-
dann zu einem Bundesberichtzu-
sammengefasstwerdenkönnten.

Schlussbemerkung

Der Entwurf eines Heimbewohner-
schutzgesetztes nimmt für sich in
Anspruch,in Fragender Qualitätssi-
cherungund des Bewohnerschutzes
in Heimen grundlegendneu zu re-
geln. Als derartambitioniertweiter-
führenderAnsatzkann dasHeimbe-
wohnerschutzgesetzaber nicht be-
wertet werden. Es enthält interes-
santeAnsätze, inbesondereim Zu-
sammenhangmit der Vertretungvon
Heimbewohnern, der Installierung
eines verbesserten Verbraucher-
schutzes, der Formulierung von
Standardsfür die Heimvertragsge-
staltung, der Substitutierung der
Heimaufsicht durch Akkreditierun-
gen, der Koordination der Heimauf-
sicht mit anderen Instanzen der
Qualitätssicherung. Das Heimbe-
wohnerschutzgesetz vernachla¨ssigt
Aspekte der Weiterentwicklungder
stationa¨ren Alten- und Behinderten-
hilfe und bedarf aus hiesiger Sicht
dringend einer fachlich konzeptio-
nellenRevision.
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8. Stellungnahme zur sogenannten Positivliste

An das
Bundesministeriumf. Gesundheit
Berlin
11055Berlin Datum28. 3. 2000

Betr.:
Liste von Arzneimitteln,die zu Lastendergesetzlichen
Krankenversicherungverordnungsfähig sind (sog.Positivliste)

Sehrgeehrter
Herr ProfessorQuiring,

im Namen der DeutschenGesell-
schaft für Gerontologieund Geria-
trie/Gesellschaftfür GeriatrischeMe-
dizin bedankeich mich für Ihre An-
fragevom 20. Januar2000.Ein prin-
zipiellesProblemin dermedikamen-
tösen Therapieälterer Patientenbe-
steht derzeit darin, dass durch die
Budgetierungder behandelndenie-
dergelasseneArzt in seinenTherapie-
möglichkeitendeutlicheingeschränkt
wird. NeuePharmakamit höhererEf-
fizienz und geringeremNebenwir-
kungsspektrum kommen besonders
älteren multimorbidenPatientenzu-
gute.GeradediesePatientenwerden
jedochhäufig von dempharmakolo-
gischen Fortschritt ausgeschlossen,
da eine entsprechendgezielteMedi-
kation jeden Praxisbudgetrahmen
sprengenwürde.

Als Beispiel sei ein Patient ge-
nannt,der an einerbeginnendenDe-
menzvom Alzheimer-Typ leidet mit
wahnhaftenZügen und gleichzeitig
bestehendenArthrosen bei einer
langjährigen Ulkus-Anamnese. Hier
wäre ein Acetylcholinesterase-Hem-
mer indiziert in Kombinationmit ei-
nem neueren Neuroleptikum, das
nur ein geringesRisiko einer Par-
kinsonoid-Nebenwirkung bietet. Zu-

sätzlich wäre zur Linderungder Ar-
throse-Beschwerden ein Zyclooxige-
genase-2-Hemmer indiziert mit nur
geringen gastrointestinalen Neben-
wirkungen.

In den akut geriatrischenAbtei-
lungenwerdenmultimorbidePatien-
ten behandeltmit Bronchopneumo-
nien, Herzinfarkten, rheumatischen
Erkrankungen, Schmerzzuständen
etc. Die Behandlung erfolgt nach
den Standardsder entsprechenden
wissenschaftlichen Fachgesellschaf-
ten unter besonderer Berücksichti-
gungderPathophysiologieundPhar-
makologiedesmultimorbidenAlters-
patienten.Insoweit sollten die ent-
sprechendenLeitlinien und Thera-
pieempfehlungendereinzelnenFach-
gesellschaftenAnwendungfinden.

Eine Besonderheit stellenLaxan-
tien und Husten-lösendeMittel dar.
Für denAlterspatienten ist die Obsti-
pation keine „geringfügige Gesund-
heitssto¨rung“ sonderneine ernst zu
nehmendeErkrankung,die überSub-
ileuszumIleusführenkannbzw. bei
Divertikulose zur Divertikulitis, Per-
forationund Peritonitis.Dabeihaben
sichbesondersdie neuerenPolyethy-
lenglykol-Präparate wie z.B. Mar-
crogol besondersbewährt. Bei den
schleimlösenden Mitteln besteht
eineähnlicheSituation;überdenSe-
kretstau kommt es zur Bronchitis

bzw. zur Bronchopneumonie mit
häufig letalenFolgenbeim Alterspa-
tienten.Hier solltenweiterePräpara-
te wie z.B. N-Acetylcystein verord-
nungsfähig sein.

Darüber hinaus erscheintes mir
sinnvoll, wennvom BMG bzw. dem
von Ihnen neu errichteten Institut
die Arzneimittelverordnung in der
gesetzlichen Krankenversicherung
eine„Positivliste“ erstelltwürde,die
dannden einzelnenFachgesellschaf-
ten zur Durchsichtund Stellungnah-
me vorgelegt werden könnte. Als
Grundlage für eine solche Liste
käme z.B. die „Arzneimittelverord-
nung“ der Arzneimittelkommission
der DeutschenÄrzteschaftoder der
„Arzneiverordnungsreport“ in Be-
tracht.

Die oben stehendenAusführun-
gen wurden erstellt nach Rückspra-
chemit folgendenKollegen:
Prof. Oster, Heidelberg,
Dr. med.habil ClausReinicke, Bay-
reuth,
Prof. Schulz,Berlin
Prof. Meier-Baumgartner, Hamburg
Prof. Kolb, Lingen
Dr. von Renteln-Kruse, Bergisch-
Gladbach

Mit freundlichemGruß

Prof. Dr. med.Nehen
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9. Berliner Gesundheitspreis 2000
„Alter und Gesundheit“ – Mehr
Qualität durch vernetzte Versor-
gung“ lautet das Motto des „Berli-
ner Gesundheitspreises 2000“, den
der AOK Bundesverband,die AOK
Berlin und die ÄrztekammerBerlin
nun schon zum dritten Mal initiie-
ren.

Das deutscheGesundheitssystem
muss effizienter und qualitätsorien-
tierterwerden,darin ist sich die Ge-
sundheitspolitik weitgehend einig.
Dies gilt im besonderenMaße für
die gesundheitliche Versorgung von
alten und chronisch kranken alten
Menschen,von Schlaganfallpatien-
ten und demenziell Erkrankten.
Mehr noch als für anderePatienten-
gruppenist hier dringendeinesekto-
renübergreifende Kooperation und
Vernetzung gefragt. Die Probleme
der sektoralenAbschottung,desun-
koordinierten Nebeneinanders der
verschiedenen Versorgungsformen
und der oft gegensa¨tzlichen Interes-

sen der Beteiligten sind hier am
sichtbarsten.

Der „Berliner Gesundheitspreis
2000“ will als offener Ideenwettbe-
werb neue Wege vernetzterVersor-
gung für Menschenim Alter aus-
zeichnen.Der Preis ist in drei the-
matischabgegrenzteBereicheunter-
teilt – „Alte und chronischkranke
alte Menschen“,„Patientennachei-
nem Schlaganfall“ sowie „Patienten
mit demenziellenErkrankungen“–
um die verschiedenartigen Versor-
gungsproblemeberücksichtigen zu
können.

Damit die mit namhaftenPerso¨n-
lichkeiten aus Politik, Wissenschaft
und Praxis zusammengesetzteJury
die eingereichtenProjekteund Kon-
zepte angemessenbewerten kann,
werden Bewertungskriterien zu
Grundegelegt,die sich unter ande-
rem an einer situationsangemesse-
nen Kooperationund Koordination
verschiedenerLeistungssektoren, an

Vorschlägen zur Implementierung
von Dokumentations- und Evaluati-
onsverfahren, an einer patienten-
orientierten, vorausschauenden Be-
treuungsplanungund Ergebnisorien-
tierungsowiean AspektendesQua-
litätsmanagementsorientieren.

TeilnehmenkönnenPersonen,In-
stitutionenund Organisationen, wie
z.B. Ärzte, Pflegekra¨fte, Selbsthilfe-
gruppen, Laienhelfer/Angeho¨rige,
Bürgerinitiativen, kommunale Ein-
richtungen,Ärztekammern,Fachge-
sellschaften,Netzwerke.

Die ausführlichen Ausschrei-
bungsunterlagen könnenbei der Ge-
schäftsstelle des Berliner Gesund-
heitspreises, Rungestraße 3–6,
10179 Berlin, Telefon: 030/2531-
1330, Fax: 030/2531-1000,e-Mail:
Berliner.Gesundheitspreis@dpbln.
aok.de,angefordert werden.

10. Steinberg-Krupp-Alzheimer-Forschungspreis
Die Hirnliga e.V., verleiht im Jahr
2000 erstmalsden mit 10000,–DM
dotierten Steinberg-Krupp-Alzhei-
mer-Forschungspreis.Der Preis soll
jungen Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftlernaus dem deutsch-
sprachigenRaumzugesprochen wer-
den,die durcheineVeröffentlichung
in den letztenzwei Jahreneinenbe-
sonders wichtigen wissenschaftli-

chen Beitrag auf dem Gebiet der
Alzheimer-Forschung geleistet ha-
ben. Nähere Informationen unter:
www.hirnliga.de

11. DGGPP Færderpreis
Die DeutscheGesellschaft
für Gerontopsychiatrie
und -psychotherapeutische
(DGGPP) schreibt aus:

Förderpr eis zur Optimierung
der Pflegepsychischkranker
alter Menschen(FOPPAM)

Derzeit ist jeder 4. Bürger der Bun-
desrepublikDeutschlandüber60Jah-
re alt. DieseAltersgruppe,die unter
anderem Dank des medizinischen
und sozio-ökonomischen Fortschrit-
tesin dennächstenJahrenproportio-
nal weiteransteigenwird, ist von ei-

nemhohenRisiko für psychischeEr-
krankungenbetroffen. Mehr als eine
Million Erkrankteran der Alzheimer
Demenz, sowie eine noch größere
AnzahldepressivKrankersinddabei
die Hauptprobleme.

Solangees insbesondereim Be-
reich der Hirnleistungsstörungen
noch keinenDurchbruch in der Be-
handlunggibt, ist nebendernotwen-
digenärztlichenBehandlung die Be-
gleitung, Betreuungund Pflege der
oft chronischKrankendurch Ange-
hörige, Lebenspartner und professio-
nelle Pflegepersonensowie deren

Zusammenarbeitvon großerBedeu-
tung. Dies gilt auch für einen Teil
der Menschenmit Depressionen.

Die Deutsche Gesellschaft für
Gerontopsychiatrie und -psychothe-
rapiee.V. (DGGPP)schreibtzusam-
menmit der Firma Merz einenPreis
aus,der erstmalsbei der 3. Jahresta-
gung der DGGPP 1997 in Kassel
vergeben wurde und auch in Zu-
kunft alle zwei Jahrebei den jewei-
ligen Jahrestagungen der Gesell-
schaft vergeben werden soll, d.h.
zum nächstenMal im März 2001 in
Berlin.



Ausgezeichnet werdensollenPer-
sonenoderInstitutionen, dereninno-
vative Arbeit im Bereichder Pflege,
Versorgung, Milieutherapie, Sozio-
therapieund verwandtenBereichen
dazu beigetragenhaben bzw. dazu
geeignetsind, dasLeiden psychisch
krankeralter Menschenin besonde-
rer Weise zu lindern und ihre Le-

bensqualita¨t zu erhöhten. Einbezo-
genwerdensollenauchMaßnahmen
für die betreuendenFamilienangeho¨-
rigen.

Der Preis ist mit DM 10000,–
dotiertund kanngeteiltwerden.

Aussagefa¨hige Anträge sind
schriftlich an Priv.-Doz. Dr. Gabrie-
la Stoppe, PsychiatrischeUniversi-

tätsklinik Göttingen, von Siebold-
Str. 5, 37075 Göttingen, zu richten.
Hier ist auchder „Leitfaden für An-
tragsteller“ gegen Zusendungeines
frankierten (DM 1,10) und adres-
sierten Rückumschlageserhältlich.
Einsendeschluss für die nächste
Preisvergabe ist der 30. 11. 2000
(Poststempel).
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12. Symposium anlåsslich des 65. Geburtstags
von Prof. Dr. Erich Lang
¹Herz-Kreislauf-Pråvention am Beginn des neuen Jahrhundertsª
Veranstalter:Carl-Korth-Institut für
poliklinische Medizin e.V. in Zu-
sammenarbeit mit dem Waldkran-
kenhausDt. Marien,Erlangen
Ort: Mühlentheater Kleinseebach,
Möhrendorfb. Erlangen
Zeit: Samstag, 7. Oktober 2000,
9.00bis 12.30Uhr
Wissenschaftliche Beiträge:
U. Lehr, Bonn: Die Bedeutungder
Präventionin eineralterndenGesell-
schaft

H. Landgraf,Berlin: Ist die Arterio-
sklerosebesiegbar?
W. Hollmann, Köln: Prävention,
Leistungsfa¨higkeit, körperlicheAkti-
vität und Altern
R. Kessel, Lübeck: Sekunda¨r- und
Tertiärprävention von Herz-Kreis-
lauf-ErkrankungenausSicht der Ar-
beitsmedizin
R.-M. Schütz, Lübeck: Stellenwert
der Herz-Kreislauf-Prävention im
höherenLebensalter – was ist sinn-
voll?

Teilnahmekostenlos
Auskünfte und Anmeldungbei:
Dr. K. G. Gaßmann
WaldkrankenhausSt. Marien
– Abteilung für GeriatrischeRehabi-
litation –
Rathsberger Str. 57
91054Erlangen
Tel.: (09131) 822-702
Fax: (09131) 822-703
e-mail:
ca.kg.gassmann@waldkrankenhaus.de

13. Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Geburtstag
(die zwischendem 16. 7. 2000–15.9. 2000ihren „runden Geburtstag“ feiern)

65. Geburtstag

Dr. phil. Karl-GustavWerner, FB II
19. 7.

85. Geburtstag
Prof. Dr. med. Günter Quadbeck,
FB II
27. 8.

Dr. med.HansJoachimJessel,
FB II
11. 9.

Kongressankçndigungen

September 2000

HäuslichePflege–
Treffpunkt Pflegemanagement

6.–7.9. 2000,Münster
Veranstaltungsort:CongressCentrum Halle,
Münsterland
Thema: Betriebsorganisation und Manage-
ment von AmbulantenDienstenund Sozial-
stationen

Auskunft:Curt R. VincentzVerlag,
Veranstaltungsdienste,Fachkongreß–
InaFüllkrug,Schiffgraben43,30175Hannover
Tel.: (0511) 9910-175
Fax: (0511) 9910-199
E-mail: fuellkrug@vincentz.de

British Societyof Gerontology
„Old agein a new Age“

8.–10.9.2000,KebleCollege,Oxford
Information:Hollie Noonan,
ConferenceAdministrator,

Oxford BrookesUniversity,
HeadingtonCampus,Oxford OX3 0BP
Tel.: +44(0)1865484876
Fax: +44(0)1865484884
E-mail:cce@brookes.ac.uk

5. Kongressder DeutschenGesellschaft
für Gerontologieund Geriatrie

18.–20.9. 2000,Nürnberg
Veranstaltungsort:Universität
Auskunft:DeutscheGesellschaftfür Geronto-
logie und Geriatrie,PD Dr. ClemensTesch-



Römer, Manfred-von-Richthofen-Straße2,
12101Berlin
Tel.: (030) 78604266
Fax: (030) 7854350
E-mail: tesch-roemer@dza.de
http://www.uni-erlangen.de
oderProf. Dr. Wolf-D. Oswald,
Institut für Psychogerontologie,
Universität Nägelsbachstraße25,
91052Nürnberg
Tel.: 09131/852-6526
Fax: 09131/852-6554
E-mail: dggg@geronto.uni.erlangen.de

Generationenbeziehungenim Wandel:
Perspektivenfür ein solidarisches
Miteinander von jung und alt

21.9.2000,Magdeburg
Veranstalter:Bundesministeriumfür Familie,
Senioren,Frauenund Jugendin Kooperation
mit dem Ministerium für Arbeit, Frauen,Ge-
sundheitund Sozialesdes LandesSachsen-
Anhalt
Information:
FrauSeitz(MAFGS)
Tel.: 0931/567-6908
Fax: 0391/6937
E-mail: theren@ms.Isa-net.de

5. SächsischerGeriatrietag
der SächsischenLandesärztekammer

23.9.2000,Erlabrunn
Veranstaltungsort:Kliniken ErlabrunngGmbH
Informationund Anmeldung:Dr. med.habil.
W. Zwingenberger, Kliniken Erlabrunn
gGmbH,Am Märzenberg 1A,
08349Erlabrunn
Tel.: (03773) 62000
Fax: (03773) 62005
E-mail: info@erlabrunn.de

9. Geriatrietag
desLandes Baden-Württemberg

27.9. 2000.Ettlingen
Veranstaltungsort:SchloßgartenhalleEttlingen
Information:GeriatrischesZentrumKarlsruhe
Am Diakonissenkrankenhaus
Diakonissenstr. 28, 76199Karlsruhe
Tel.: 0721/889-2701
Fax: 0721/889-3912
E-mail: geriatrie-zentrum@diak-ka.de
Internet:www.diak-ka.de

3. International Congress Operationalized
PsychodynamicDiagnostics

28.–30.9.2000,Ulm

Informationund Ansprechpartner:
Dr. med.R.W. Dahlbender
Konsilar- und Lasionspsychosomatik,
Universitätsklinikum Ulm, Am Hochsträß 8,
89081Ulm
Tel.: 0731/5025680/81
Fax: 0731/5025684
E-mail:dahlb@sip.medizin.uni-ulm.de

Symposium„Bewegt Altern“

29.9.2000,Bonn
– 75 Jahre Sportwissenschaft,Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universita¨t Bonn –

Veranstaltungsort:Universitätsclub
Information:Institut für Sportwissenschaft
und Sport, Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn,Nachtigallenweg86,
53127Bonn
Tel.: 0228/91018/ -13/19
Fax: 0228/91018-49
E-mail: Sportinstitut@uni-bonn.de
www.uni-bonn.de/sportinstitut

Oktober 2000

Aging in Europe in the new Millennium

4.–6.10.2000,MaastrichtNetherlands
Information:
EAHSA Initiative (EuropeanAssociationof
HomesandServicesfor the Ageing)
P.O. Box 694
5900AR VENLO, The Netherlands
Tel.: +31774652189
Fax: +31774652321
E-mail: hcornelissen@careinfonet.nl

Symposium anlässlich des 65. Geburtstags
von Prof. Dr. Erich Lang
„Herz-Kr eislauf-Prävention am Beginn
desneuenJahrtausends“

7. Oktober2000,Mährenbachb. Erlangen
Information:Dr. K. G. Gaßmann,Wald-
krankenhausSt. Marien,Abt. für Geriatrische
Rehabilitation,Rathsberger Str. 57,
91054Erlangen
Tel.: 09131/822-702
Fax: 09131/822-703
E-mail:
ca.kg.gassmann@waldkrankenhaus.de

10. Jahrestreffen Alzheimer Europe
„Bridges into the futur e“

12.–15.10.2000,München
Kongresssekretariat:EUROKONGRESS,Isa-
torplatz3, 80331München

Versuche,die Welt besserzu verstehen
– Globalisierung und Folgen
desFortschritts

12.–13.Oktober2000,Frankfurt/M.
Veranstaltungsort:JohannWolfgang Goethe-
Universität
Anmeldungund Information:
Universität des3. Lebensaltersandder
JohannWolfgang Goethe-Universita¨t Frank-
furt/M.
Robert-Mayer-Str. 5, 60054Frankfurt/Main
Tel.: 069/789-23084
Fax: 069/789-28975
E-mail: u31.@em.uni.-frankfurt.de
http//www.rz.uni-frankfurt.de/u31

10. Frankfurter GerontologischeTage

12.–13.Oktober2000,Frankfurt/Main
Information: Universität des 3. Lebensalters
an der JohannWolfgang Goethe-Universita¨t
Frankfurt am Main, Robert-Mayer-Str. 5,
60054Frankfurtam Main
Tel.: 069/ 787-23084
Fax: 069/798-28975
E-mail: u31@em.uni-frankfurt.de
http//www.rz.uni-frankfurt.de/u31

Geriatrie-Symposium:
20 Jahre Albertinen-Haus

13.–14.10. 2000,Hamburg
Information:Albertinen-Haus,Zentr. für Geria-
trie, Sellhopsweg18–22,22459Hamburg
Tel.: (040) 558 11 301
Fax: (040) 558 11 000

8. WissenschaftlicheArbeitstagung
„Gerontopsychosomatik
und Alterspsychotherapie“

13.–14.10.2000,Münster
Veranstaltungsort:Universitätsklinikum
Thema: Perso¨nliche Biographie und Zeitge-
schichte
Information:FrauEilers (Tagungssekretariat)
Tel.: 0251/8352902
Fax: 0251/8352903

November 2000

REHAB – 11. Internationale Fachmesse
für Pflege,Rehabilitation und Integration

1.–4.11. 2000,Frankfurt/M.
Auskunft:REHAB-VeranstaltungsGmbH,
Klever Straße11, 44141Dortmund
Tel.: (0231) 128010
Fax: (0231) 128009
E-mail: info@rehab-2000.de

12. DeutscherKongressder GIH –
Gesellschaftfür Inkontinenzhilfe

10.–11. 11. 2000,Wuppertal
Veranstaltungsort:Stadthalle
Auskunft: Gesellschaftfür Inkontinenzhilfe
e.V., Gescha¨ftsstelle, Frau Christa Thiel,
Friedrich-Ebert-Straße124,34119 Kassel
Tel.: (0561) 780604
Fax: (0561) 776770
E-mail: gih-kassel@t-online.de

14. Leipziger Geriatrie-Workshop

11.11.2000,Leipzig
Thema:Sexualita¨t und Altern
Veranstaltungsort:
GroßerHörsaald. Zentrumsf. InnereMedizin
der Universität Leipzig
Anmeldungund Auskunft:
Prof. Dr. med.W. Reuter, Universität Leipzig,
MedizinischeKlinik und Poliklinik IV,
Härtelstraße16–18,04107Leipzig
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Tel.: 0341 /9713260 o. 9713261
Fax: 0341/0713269

Workshop „VersorgungspolitischeAspekte
der Geriatrie“

16–17.November2000,Hamburg
Veranstalter:MedizinischerDienst der Spit-
zenverba¨nde der Krankenkassene.V. (MDS)
in Kooperationmit der „DeutschenGesell-
schaft für Gerontologieund Geriatrie e.V.“,
der „Deutschen Gesellschaftfür Geriatrie“
und der „Bundesarbeitsgemeinschaftder kli-
nisch-geriatrischenEinrichtungene.V.“
Information: Akademie für gerontologische
Weiter- und FortbildungdesAlbertinen-Hau-
ses,Sellhopsweg18–22,22459Hamburg
Tel.: 040/5581-1776
http://www.albertinen.de/Akademie/
Akademie_sympos.htm

53. Annual Scientific Meeting of the GSA-
Gerontological Societyof America

17.–21.11. 2000,Washington/DC
Thema:Geriatricsand Gerontology/Multidis-
ciplinary
Auskunft:GerontologicalSocietyof America,
Carol A. Schulz, Executive Director, attn.
JohanneMerryman, 1030 15th Street NW,
Suite250,WashingtonDC 20005-1503,USA
Tel.: (001) 202/842-1275
Fax: (001) 202/842-1150
E-mail:
Geron@geron.org.jmerryman@geron.org

Behinderung und Alter.
Anspruch – Hoffnung – Wirklichkeit

20.–21.November2000,Köln
Information:Universität zu Köln,
HeilpädagogischeFakultät,
Frangenheimstr. 4, 50931Köln (Dr. H. Berg-
haus,Dr. K.-H. Knapic,U. Sievert)
Tel.: 0221/470-4786 oder470-5113
Fax: 0221/4702149

WissenschaftlicheTagung desInstituts
für Sozialrecht und Sozialpolitik in Europa

23.–24.November2000,Lübeck
Thema: Die Verantwortung des sozialen
Rechtsstaatsfür Personenmit Behinderung
und für die Rehabilitation
Wiss.Leitung:Prof. Dr. GerhardIgl,
Christian-Albrechts-Universita¨t
Informationund Anmeldung
(bis 15. 10. 2000): LVA Schleswig-Holstein,
Ref. Selbstverwaltungu. Öffentlichkeitsar-
beit, FrauBrigitte Folchert,Ziegelstr. 150,
23544Lübeck
Tel.: 0451-485-1016
Fax: 0451-485-1018

Seminar „Diagnostik und Therapie von
Verhaltensauffälligkeiten bei Personenmit
erworbener Hirnschädigung“

24. 11. 2000,Mainz
Veranstaltungsort:
Johannes-Gutenberg-Universität
Auskunft (Seminarnummer12020308):
Johannes-Gutenberg-Universität, Zentralstelle
für WissenschaftlicheWeiterbildung,
55099Mainz
Tel.: (06131) 39-22901
Fax: (06131) 39-24714

Dezember 2000

Psychoanalyseund Altern

1.–2.12.2000,Kassel
Thema:BehandlungÄlterer – Defizitbearbei-
tung oderEntwicklungsförderung?
Auskunft: Prof. Dr. med. H. Radebold,c/o
BarbaraArlt, Univ. Gesamthochschule,FB 4
Sozialwesen, Arnold-Bode-Str. 10. 34109
Kassel
Tel.: (0561) 804-2961
Fax: (0561) 804-2065

Mårz 2001

Symposium„Gesund in Gesellschaft“.
Historische Grundlagen und zukünftige
Entwicklung von Versorgungsstrukturen
und Präventionskonzepten

1.–2.März 2001,Hannover
Information:Dr. Sigrid Stöckel, MPH; Abtlg.
Medizingeschichte,Ethik und Theoriebildung
in der Medizin, Medizinische Hochschule
Hannover, 30623Hannover
Tel.: 0511/5324278
Fax: 5325650
E-mail: stoeckel.sigrid@mh-hannover.de
Dr. Ulla Walter, NorddeutscherForschungs-
verbundPublic Health;Abtlg. Epidemiologie,
Sozialmedizin und Gesundheitssystemfor-
schung,MedizinischeHochschuleHannover,
30623Hannnover
Tel.: 0511/5324455
E-mail: walter@epi.mh-hannover.de

8. Kölner Unfallsymposium

2.–3.3.2001,Köln
Veranstaltungsort:Hyatt Hotel Köln
Thema:Verletzungenan Beckenund Hüfte
Organisation:Dr. A. Prokop, Dr. A. Jubel,
Dr. G. Schiffer
Information:SekretariatProf. Rehm,
FrauBenz,Unfallchirurgie Uniklinik Köln,
50924Köln
Tel.: 0221/4784802
Fax: 0221/4784835
E-mail: axelprokop@uni-koeln.de

41. Österreichischer Geriatriekongressmit
internationaler Beteiligung – Kann der
Menschsein Altern verbessern?–

24.–28.März 2001,Bad Hofgastein
Veranstaltungsort:NeuesKongresszentrum
VeranstalterÖsterreichischeGesellschaftfür
Geriatrieund Gerontologie
Wiss.Leitung:Prim. Dr. FranzBöhmer
Ärztl. Direktor, Sophienspittal
Apollogasse19, A-1070 Wien
Tel.: ++43/1/52103-1307
Fax: ++43/1/52103-1309
E-mail: bof@sop.magwien.gv.at
Information und Anmeldung: Congress &
ManagementGmbH in Gründung, Roten-
hausgasse6/8, A-1090 Wien
Tel.: ++43/1/4068340
Fax: ++43/1/4068343
E-mail: officer@congress-main.at

5. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Gerontopsychiatrie und -psycho-
therapie e.V.
– Gerontopsychiatrieund ihre Nachbardiszi-
plinen–
28.–31.3. 2001,Berlin
Veranstaltungsort:FreieUniversität Berlin,
Henry-Ford-Bau
Informationund Anmeldung:CTW Congress
OrganisationThomasWieseGmbH,
Goßlerstr. 30, 12161Berlin
Tel.: ++49(0)30-859962-0
E-mail: thomas.wiese@ctw-congress.de

Juli 2001

17th World Congressof the International
Associationof Gerontology

1.–6.7. 2001,Vancouver, Canada
Informationund Anmeldung:Congress
Secretariat,GerontologyResearchCentre,
SimonFraserUniversity,
2800-515 West Hastings Street, Vancouver,
BC, CanadaV6B 5K3
Tel.: +(604)268-7972
Fax: +(604)291-5066
E-mail: iag.congress@sfu.ca
Internet:www.harbour.sfu.ca/iag/
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